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1.0 Vorbemerkung 

Die Samtgemeinde Isenbüttel zählt ca. 15.350 Einwohner (Stand: 04/ 2010) und liegt 
im Südosten des Landkreises Gifhorn. 

Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage zwischen der Stadt Gifhorn und der Stadt 
Wolfsburg als Industriestandort weist Isenbüttel besondere Standortvorteile zur 
Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten auf.  

Durch die Landesstraße L 292 und die Kreisstraßen K 66, K 67, K 114 und K 118 ist 
das Gebiet gut in das regionale und überregionale Verkehrsnetz eingebunden. Dar-
über hinaus ist die Gemeinde durch die Bahnlinien Hannover – Berlin und Braun-
schweig – Gifhorn an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG angebunden. 
Die Bahnhöfe bzw. Haltepunkte befinden sich in Gifhorn, Calberlah und in Meine 
(Samtgemeinde Papenteich). Die Samtgemeinde wird vom Mittellandkanal und dem 
Elbe-Seitenkanal durchquert. An der Einmündung des Elbe-Seitenkanals in den Mit-
tellandkanal besteht ein Schiffsanlegeplatz. 

Die Gemeinde Isenbüttel zählt gegenwärtig ca. 6.250 Einwohner und liegt im Norden 
der Samtgemeinde Isenbüttel. 

Das Plangebiet liegt südwestlich der Fernbahntrasse Berlin-Hannover, rechts und 
links der "Liststraße". 

 

1.1 Landes- und regionalplanerische Einordnung; Zie le der Raumordnung 

Nach dem Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm 1) und dem Regio-
nalen Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2) ist der Ortsteil  
Isenbüttel der Gemeinde als Grundzentrum u. a. zur Bereitstellung der zentralen Ein-
richtungen zur Deckung des allgemeinen, täglichen Grundbedarfs eingestuft.  

Im RROP ist der Planbereich als bauleitplanerisch gesicherter Bereich enthalten. 
Weitere zeichnerische Festlegungen liegen für den Geltungsbereich nicht vor. 

Mit der Planung zur Nachverdichtung des Siedlungsbereiches, in dem eine zweite 
Bautiefe durch großzügig gefasste Baugrenzen ermöglicht wird, kommt die Gemeinde 
ihrer Aufgabe als Grundzentrum nach, Wohnraum bereitzustellen. 

Dies ist insbesondere angemessen, da Isenbüttel an der Siedlungsachse Wolfsburg-
Calberlah-Isenbüttel-Gifhorn als Schwerpunktraum für die Siedlungsentwicklung gilt 
(RROP II 1.1.2 (3)) und insofern eine höhere Siedlungsdichte anzustreben ist. 

Die Planung ist also gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung ange-
passt. 

 

1.2 Entwicklung des Plans/ Rechtslage 

Der vorliegende Bebauungsplan "Försterkamp" ist aus dem Flächennutzungsplan der 
Samtgemeinde Isenbüttel entwickelt, der in seiner Urfassung seit 1978 wirksam ist 
und zwischenzeitlich – entsprechend der örtlichen Entwicklungsbedürfnisse – durch 
Änderungen fortgeführt wurde. 

                                            
1) vgl. Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 (LROP), in der aktuellen Fassung 
2) Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008, Zweckverband Großraum 

Braunschweig (RROP), in der aktuellen Fassung 
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Für die Gemeinde Isenbüttel ist der Flächennutzungsplan mit Stand der 31. Änderung 
wirksam. Für die Ortslage Isenbüttel ist die 32. Änderung mit dem Antrag auf Ge-
nehmigung beim Landkreis eingereicht worden. U. a. wird im Bereich des Tankumsee 
eine maßvolle Siedlungserweiterung vorbereitet. 

Für den Planbereich ist im Flächennutzungsplan Wohnbaufläche dargestellt.  

Bei dem Bebauungsplan "Försterkamp" handelt es sich zugleich um die 1. Änderung 
der rechtskräftigen Bebauungspläne "Försterkamp Süd", "Försterkamp II" und "Vor 
dem Eysel". 

Diese Bebauungspläne werden teilweise in die Planung mit einbezogen, um die dort 
relativ eng gefassten Baugrenzen zur flexibleren Ausnutzung der Grundstücke mit 
den Baugrenzen des neu beplanten Bereiches lückenlos zu verknüpfen.  
Im Sinne des sparsamen Umganges mit Grund und Boden kann so eine Nachver-
dichtung ermöglicht und der grundzentralen Aufgabe zur Bereitstellung von Wohn-
raum nachgekommen werden.  
Dort wo die rechtskräftigen Bebauungspläne einbezogen werden, werden allgemeine 
Wohngebiete festgesetzt. Darüber hinaus soll den bestehenden Nutzungen wie 
Wohnnutzungen, Kleintierhaltung u.a. von Hühnern, kleinen Gewerbebetrieben 
Rechnung getragen werden. 
Für den überwiegenden Planbereich wird kein Gebietscharakter festgesetzt. Insofern 
handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan. Nutzungen sollen hier auch 
künftig gem. § 34 BauGB zugelassen werden, wenn sie sich in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügen. So wird sowohl den Wohnnutzungen als auch den Bedürf-
nissen der Anwohner, die Tiere halten, entsprochen. 

 

1.3 Notwendigkeit der Planaufstellung; Ziele, Zweck e und Auswirkungen des Be-
bauungsplans 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird erforderlich, um einerseits der 
grundzentralen Aufgabe der Bereitstellung von Wohnraum und der Aufgabe zur Si-
cherung und Entwicklung von Wohnstätten an der Siedlungsachse Wolfsburg-
Calberlah-Isenbüttel-Gifhorn Rechnung zu tragen. Andererseits wird so eine sinnvolle 
Nachverdichtung im Bereich des bereits bebauten Gebietes "Försterkamp" ermög-
licht. 

So wird dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden entsprochen und 
zur effizienten Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen beigetragen. 

Die Gemeinde kann so gleichzeitig ihrer Aufgabe zur Bereitstellung von Wohnraum 
im Grundzentrum nachkommen und im Sinne des Gebotes zur Vermeidung und Mi-
nimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft der Nachverdichtung den Vorzug 
vor der erstmaligen Inanspruchnahme von Flächen zur Siedlungserweiterung am 
Ortsrand geben. Dies wird im Interesse der nachhaltigen Siedlungsentwicklung als 
angemessen erachtet und trägt im Sinne der Regionalplanung zu einer höheren Sied-
lungsdichte bei (RROP II 1.1.1.2 (3)). 

Um in der Nachbarschaft rechtskräftiger Bebauungspläne mit eng gefassten Bau-
grenzen bei der Nachverdichtung flexibler sein zu können, werden die angrenzenden 
Grundstücke in die Planung einbezogen und die Baugrenzen miteinander verknüpft. 
Die zulässige Grundflächenzahl wird im Interesse der Gleichbehandlung einheitlich 
auf 0,4 festgeschrieben. Die Geschossflächenzahl wird dort, wo Zweigeschossigkeit 
zulässig ist, auf 0,5 festgesetzt und bei Eingeschossigkeit auf 0,4. 
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Neben dem unbeplanten, aber mit je einer Bautiefe bereits seit langem bebauten In-
nenbereich werden also Teile der rechtskräftigen Bebauungspläne "Försterkamp II", 
"Försterkamp Süd" und "Vor dem Eysel" mit zum Gegenstand der Planung gemacht. 
Es werden allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Dieser Gebietscharakter wird aus 
den rechtskräftigen Plänen übernommen und weiterentwickelt. 

 

 

2.0 Planinhalt/ Begründung 

 

2.1 Allgemeine Wohngebiete (WA)/ gem. § 34 BauGB be baubare Bereiche 

Im Bereich der bestehenden Bebauungspläne und um im Sinne des sparsamen Um-
ganges mit Grund und Boden die Nachverdichtung östlich und westlich der "Liststra-
ße" zu ermöglichen, werden allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Darüber hinaus 
handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan, in dem weitgehend auf die Fest-
setzung eines Gebietscharakters verzichtet wird. 

Da in dem Baugebiet durchgängig bereits eine Bauzeile besteht und die großzügigen 
Gärten einer Hinterliegerbebauung zugängig gemacht werden sollen, werden die 
Baugrenzen ohne Abstand zu Grünflächen und ansonsten mit 3,0 m Grenzabstand 
zu Straßen oder benachbarten Grundstücken im Bereich rechtskräftiger Bebauungs-
pläne festgesetzt. Um die effiziente Ausnutzung der Grundstücke flexibel zu ermögli-
chen, wird eine GRZ von 0,4 zugelassen. Dies entspricht der Festsetzung in den Be-
bauungsplänen "Försterkamp Süd" und "Försterkamp II". 

Mit der Festsetzung eingeschossiger, offener Bauweise werden die Festsetzungen 
der rechtskräftigen Bebauungspläne "Försterkamp II" und "Försterkamp Süd" aufge-
griffen. 

Im Bereich des Bebauungsplanes "Vor dem Eysel" wird auch künftig zweigeschossi-
ge Bauweise wie im rechtskräftigen Plan und wie am "Dessauer Ring" vorhanden, 
zugelassen, um dort niemanden schlechter zu stellen. 

Im Osten, angrenzend an die Regionalbahnstrecke Braunschweig-Gifhorn wird pri-
vate Grünfläche zur Sicherung des Abstandes zur Bahn festgesetzt, die aber im Inte-
resse der Nachverdichtung bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächenzahl des 
zugehörigen Grundstückes im allgemeinen Wohngebiet berücksichtigt werden darf. 

Durch die Festsetzung großzügiger Baugrenzen wird der zulässige Versiegelungs-
grad im Bereich der zu ändernden Bebauungspläne "Försterkamp Süd" und "Förster-
kamp II" nicht erhöht. Für den bisher unbeplanten Bereich ist dies dem Grunde nach 
ebenfalls nicht der Fall, da an die bestehenden Gebäude entsprechend des Ausnut-
zungsgrades wie in der Nachbarschaft durch die rechtskräftigen Bebauungspläne 
möglich, erweitert werden könnten. Jedoch wird es erstmals ermöglicht, in zweiter 
Reihe zu bauen. Um einen angemessenen Ausgleich für die Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu schaffen, wird eine Anpflanzfestsetzung getroffen, die an den tatsäch-
lichen Grad der Nachverdichtung geknüpft wird. Je angefangene 200 m² neu versie-
gelter Fläche ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum auf dem jeweiligen 
Grundstück zu pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. 

So sind Eingriff und Ausgleich für die Verursacher nachvollziehbar und unmittelbar 
miteinander verknüpft. 
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2.2 Verkehrsflächen 

a) Straßenverkehrs- und Wegeflächen 

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt über die vorhandenen, bereits ausgebau-
ten Straßen. Diese werden als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die Erschließung 
der Hinterliegergrundstücke, die bei der Nachverdichtung entstehen, ist privatrechtlich 
zu sichern. 

b) Park- und Stellplatzflächen 

Auf die Festlegung von Flächen für den ruhenden Verkehr wurde verzichtet. Die 
Straßen sind bereits ausgebaut.  

Öffentliche Parkplätze sind im angemessenen Umfang vorhanden. 

Private Stellplätze sind im Zuge des Baugenehmigungsverfahren bzw. Bei der Bau-
anzeige auf den privaten Grundstücken auch für die hinterliegende Bebauung nach-
zuweisen. 

 

2.3 Öffentliche Grünfläche 

Eine zentral im Gebiet an der "Liststraße" gelegene ca. 0,13 ha große Fläche wird als 
Grünfläche für einen Kinderspielplatz festgesetzt Dieser ist dort bereits vorhanden 
und wird so planungsrechtlich gesichert. 

 

2.4 Private Grünfläche 

Zwischen dem Baugebiet und der Regionalbahntrasse und westlich entlang der "List-
straße" werden im Umfang von ca. 0,41 ha private Grünflächen festgesetzt. 

Entlang der Bahn wird so ein angemessener Abstand gesichert und an der "Liststra-
ße" der grüne Charakter gewahrt. 

Um im Sinne des sparsamen Umganges mit Grund und Boden die zugehörigen all-
gemeinen Wohngebiete möglichst effizient ausnutzen zu können, dürfen die privaten 
Grünflächen bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche gem. GRZ des zugehöri-
gen Grundstückes im allgemeinen Wohngebiet berücksichtigt werden. 
So können die zugehörigen Grundstücke etwas dichter bebaut werden, als solche, zu 
denen keine private Grünfläche gehört. Dies wird im Interesse der Nachverdichtung 
als angemessen erachtet. 

 

2.5 Ver- und Entsorgung 

Für die Ver- und Entsorgung besteht die Einbindung in die vorhandenen Verbundnet-
ze. Eine ggf. erforderliche Erweiterung wird mit dem jeweils zuständigen Träger ab-
gestimmt. 

Durch die Festsetzung großzügiger Baugrenzen wird der zulässige Versiegelungs-
grad im Bereich der zu ändernden Bebauungspläne "Försterkamp Süd" und "Förster-
kamp II" nicht erhöht. Für den bisher unbeplanten Bereich ist dies dem Grunde nach 
ebenfalls nicht der Fall, da an die bestehenden Gebäude entsprechend des Ausnut-
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zungsgrades wie in der Nachbarschaft durch die rechtskräftigen Bebauungspläne 
möglich, erweitert werden könnten. Jedoch wird es erstmals ermöglicht, in zweiter 
Reihe zu bauen. Insofern wird es durch den Bebauungsplan nicht zu Versiegelungen 
kommen, die nicht bereits zuvor dem Grunde nach zulässig gewesen ware. Insofern 
wird es im Hinblick auf die Oberflächenentwässerung nicht zu einer wesentlichen 
Veränderung der Situation kommen. 

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Landkreis Gifhorn. Anwohner von Hinterlieger-
grundstücken haben ihre Sammelbehälter rechtzeitig am Tage der Müllabfuhr an ei-
ner für das Sammelfahrzeug zugängigen Stelle bereitzustellen und nach der Leerung 
auf das Grundstück zurückzuholen. 

Um einer Missgestaltung des Gebietes durch Freileitungen vorzubeugen und da in 
dem zu verdichtenden Gebiet bisher alle Leitungen unterirdisch verlegt wurden, wird 
festgesetzt, dass weitere Ver- und Entsorgungsleitungen ebenfalls unterirdisch zu 
verlegen sind. Dabei wird Bezug genommen auf § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB, der der 
Gemeinde die Ermächtigung zu dieser Festsetzung gibt. 

Eine vorhandene Leitung an der "Königsberger Straße" befindet sich auf den privaten 
Grundstücken und ist insofern im Plan festgesetzt. Der Schutztreifen ist zu beachten. 

 

2.6 Brandschutz 

Die Erfordernisse des Brandschutzes werden bei der Realisierung einvernehmlich mit 
den zuständigen Trägern öffentlicher Belange (Landkreis Gifhorn, Feuerwehr Isenbüt-
tel) geregelt. 

 

2.7 Spielplätze 

Ausgehend von der vorgesehenen Art der Bebauung können Spielmöglichkeiten für 
kleinere Kinder (bis 6 Jahre) ohne Probleme auf den privaten Grundstücken einge-
richtet werden. 

Für die älteren Kinder (6 bis 12 Jahre) besteht zentral im Plangebiet an der "Liststra-
ße" ein Spielplatz. Hierzu ist eine ausreichend dimensionierte öffentliche Grünfläche 
(ca. 0,13 ha) in diesem Bereich festgesetzt. 
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3.0 Umweltbericht 

 

3.1 Einleitung 

 

3.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans wird ein bereits bebauter Bereich im 
Norden der Ortslage von Isenbüttel überplant, um eine Nachverdichtung (Hinterlie-
gerbebauung) zu ermöglichen. 

Südwestlich der Bahntrasse Hannover-Berlin werden ca. 14,74 ha beidseitig der List-
straße beplant. Bisher handelt es sich um einen unbeplanten Innenbereich, für den 
Baumaßnahmen gem. § 34 BauGB zu beurteilen sind. Da der Bereich durch große 
Grundstücke geprägt ist, besteht seitens der Anwohner zunehmend die Nachfrage 
insbesondere für die eigenen Kinder in der zweiten Reihe bauen zu dürfen. Dies soll 
mit der vorliegenden Planung ermöglicht werden. 

Um die Baugrenzen sinnvoll mit denen der angrenzenden, rechtskräftigen Bebau-
ungspläne zu verknüpfen, werden Teile der Bebauungspläne "Försterkamp II", 
"Försterkamp Süd" und "Vor dem Eysel" einbezogen. 

Zur Sicherstellung angemessener Ausgleichsmaßnahmen für die zusätzlichen Ver-
siegelungen, wurde eine Festsetzung gewählt die sicherstellt, dass je angefangene 
200 m² neu versiegelter Fläche ein heimischer, standortgerechter Laubbaum auf dem 
Grundstück zu pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen ist. 

Aufgrund der Lage der Planung am Ortsrand und am Übergang zur freien Landschaft 
wird ein besonderes Augenmerk auf eine angemessene Erhaltung der Eingrünung 
und Gestaltung gelegt. Ggf. erforderliche Erweiterungen vorhandener Ver- und Ent-
sorgungsleitungen sind im Interesse des Ortsbildes unterirdisch zu verlegen. 

 

3.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die Gemeinde berücksichtigt bei der Planaufstellung insbesondere folgende, in den 
einschlägigen Fachgesetzen und Normen festgelegten Ziele des Umweltschutzes: 

·  Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 3) 
·  Schutz und Vermeidung vor/ von schädlichen Umweltein- oder -auswirkungen 4) 5) 
·  Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion 6) 

Konkrete Ziele und Bewertungsmaßstäbe werden in den umweltbezogenen Dar-
stellungen und Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms 7), des Flä-
chennutzungsplans der Samtgemeinde Isenbüttel und des Landschaftsrahmenplans 
des Landkreises Gifhorn abgeleitet. Im Sinne von § 1 a BauGB i. V. m. § 21 
BNatSchG werden diese berücksichtigt. 

                                            
3) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
4) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
5) DIN 18005 
6) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
7) Zweckverband Großraum Braunschweig: Regionales Raumordnungsprogramm 1995 für den Großraum 

Braunschweig, in der aktuellen Fassung 
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Bei der Bewertung der Umweltbelange wurde der derzeitige Zustand von Natur und 
Landschaft in der Örtlichkeit sowie die Rechtslage, wonach die Bebauung dem Grun-
de nach gem. § 34 BauGB an den Straßen bereits zulässig ist bzw. im Bereich der 
rechtskräftigen Bebauungspläne gem. § 30 BauGB zugrunde gelegt und den Festset-
zungen des vorliegenden Bebauungsplans gegenübergestellt. Aufgrund der für ver-
schiedene Schutzgüter zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen sind im Be-
bauungsplan Maßnahmen festgesetzt, die dafür Sorge tragen, dass innerhalb des 
Plangebietes Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation dieser Eingriffe im Rahmen 
der Nachverdichtung durchgeführt werden. 

 

3.1.3 Methodik 

Grundsätzlich sind zwei Bewertungsmethoden zu unterscheiden: 

1. Die naturschutzfachliche Bewertung des Bestandes hinsichtlich der Bedeutung für 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild. 

2. Die Bewertung der Umweltauswirkungen hinsichtlich ihrer Erheblichkeit. 
 

Die Untersuchungen der Umwelterheblichkeit beschränken sich in der Hauptsache 
auf das Plangebiet selbst. Hierbei werden die örtlichen Gegebenheiten ausgewertet. 
Inhaltlich wurden die Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB untersucht. 

Verwendete Bewertungsmodelle: 

Die Bilanzierung der planerisch vorbereiteten Eingriffe in die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes erfolgt auf der Grundlage der Modellbe-
wertung des Niedersächsischen Städtetags 8). 

 

3.2 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Umwel tauswirkungen 

Innerhalb der Umweltprüfung wurden die naturräumlichen Belange gegliedert nach 
den Schutzgütern Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima/ Luft, Land-
schaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter untersucht und die Auswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter im Umweltbericht ermittelt. 

Die Prüfung erfolgt schutzgutbezogen auf der Grundlage der Auswertung übergeord-
neter Planungen und Fachgutachten. 

Übergeordnete Planungen/ Fachplanungen 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn misst dem Plangebiet inmitten 
des Siedlungsgebietes im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Schutzgüter des Na-
turschutzes im Wesentlichen eine Grundbedeutung bei. 

Das Kartenwerk (Map- Server) des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz – Abteilung Naturschutz sowie die Karten "Für 
den Naturschutz wertvolle Bereiche" geben keine Hinweise auf eine besondere Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz. 

                                            
8) Niedersächsischer Städtetag, 2006: Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

in der Bauleitplanung, 7. neu überarbeitete Auflage, Hannover. 
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Förmlich festgelegte Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden. Gemäß § 30 
BNatSchG besonders geschützte Biotope sind im Plangebiet ebenfalls nicht vorhan-
den. 

Nutzungskartierung 
Der Änderungsbereich befindet sich am Nordrand von Isenbüttel. Das Gelände ist be-
reits bebaut und ferner im Wesentlichen durch Nutz- und Ziergärten geprägt. Alle 
Straßen sind vorhanden und bereits ausgebaut. 

Nördlich grenzt der "Eysel" an die Bebauung und darüber hinaus in einer Entfernung 
von 50 bis 250 m die Fernbahntrasse Berlin-Hannover. Im Osten grenzt der Planbe-
reich an die Regionalbahntrasse Braunschweig-Gifhorn und darüber hinaus grenzt 
Wohnbebauung an. 

 

3.2.1 Bestand 

 

3.2.1.1 Arten und Lebensgemeinschaften 

Kriterium für die Bearbeitung des Schutzgutes stellen die Naturnähe des Biotops und 
das Vorkommen gefährdeter Arten dar. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

·  Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 
·  Map- Server NLWKN 
·  Biotoptypenkartierung 
 
Biotoptypen: 

Bei dem Plangeltungsbereich handelt es sich um ein vollständig bebautes Gebiet mit 
Nutz- und Ziergärten. Der Versiegelungsgrad beträgt ca. 40 % einschließlich Zufahr-
ten, Stellplätze, Terrassen usw. Die Erschließungsanlagen und straßenbegleitende 
Grünanlagen sind vorhanden. 

Die Bestandssituation für das Schutzgut wird wie folgt charakterisiert und bewertet: 

Biotoptyp Code Flächengröße 
in ha 

Wertfaktor Werteinheit 

Spielplatz/ Trittrasen PSZ/ GRT 0,54 1 0,54 

Nutz- und Ziergärten PHZ/ PHO 7,58 1 7,58 

Bebaute Fläche  X 5,05 0 0 

Straßen X 1,57 0 0 

Gesamt 14,74 8,12 

 
Gefährdete Arten, die in den einschlägigen Roten Listen verzeichnet sind, wurden 
nicht festgestellt. 
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Fauna: 

Die Kartierungen vor Ort ergaben keine weiteren Hinweise auf ein Vorkommen ge-
fährdeter oder geschützter Arten. 

 

3.2.1.2 Boden 

Kriterium für die Bearbeitung des Schutzgutes stellt der Natürlichkeitsgrad dar. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

·  Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 
·  Bodenübersichtskarte 1 : 50.000 

Der potentiell natürliche Boden im Bereich des Plangebietes wird gemäß der Boden-
übersichtskarte 1 : 50.000 (BÜK 50) durch eine Pseudogley-Braunerde bestimmt. Es 
handelt sich hierbei um eine lehmig sandige Bodenart, welche mittlere Puffer- und Fil-
tereigenschaften und ein mittleres Bindungsvermögen aufweist. 

Bodenschutzgebiete bestehen im Bereich des Plangebietes nicht. 

Beeinträchtigungen des Natürlichkeitsgrades bestehen durch die bereits erfolgte Be-
siedlung. Das natürliche Bodengefüge ist überprägt durch Bebauung, Nutz- und Zier-
gärten. 

Altlasten sind für das Plangebiet nicht bekannt. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der o. g. Bestandssituation und Beeinträchtigungen wird das 
Schutzgut als beeinträchtigt gewertet. 

 

3.2.1.3 Wasser 

Kriterium für die Bearbeitung des Schutzgutes stellt der Natürlichkeitsgrad dar. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

·  Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 
·  Hydraulisches Gutachten der HGN 11) 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Darüber hinaus liegt der 
Plangeltungsbereich außerhalb von Überschwemmungsgebieten. 

Grundwasser: 

Die durchschnittliche Grundwasserneubildung im Bereich des Plangebietes beträgt 
gemäß den Darstellungen des Landschaftsrahmenplans weniger als 100 mm/a. 

Wasserschutzgebiete, Quellen etc. bestehen im Plangebiet nicht. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der o. g. Bestandssituation und Beeinträchtigungen wird das 
Schutzgut als beeinträchtigt bewertet. 
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3.2.1.4 Luft/ Klima 

Kriterium zur Beurteilung des Schutzgutes bildet der Natürlichkeitsgrad. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

·  Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 

Großklimatisch betrachtet liegt die Gemeinde Isenbüttel gemäß den Aussagen des 
Landschaftsrahmenplans im Übergangsbereich zwischen dem maritimen Klima 
Nordwestdeutschlands und dem kontinentalen Klima Mitteldeutschlands. 

Das örtliche Klima wird durch die Ausprägung der natürlichen und baulichen Umwelt 
beeinflusst. Für den Aspekt Klimaausgleich ist von Bedeutung, inwieweit Land-
schaftsräume eine ausgleichende Wirkung auf klimatisch belastete Bebauungsgebie-
te ausüben. 

Das Plangebiet ist dem Siedlungsbereich zuzuordnen. Ein Luftaustausch besteht 
aufgrund der vorherrschenden Winde und des Reliefs nur eingeschränkt. 

Beeinträchtigungen entstehen durch Luftschadstoffe insbesondere durch das Ver-
kehrsaufkommen. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der o.g. Bestandssituation und Beeinträchtigungen wird das 
Schutzgut als beeinträchtigt bewertet. 

 

3.2.1.5 Landschaft 

Kriterium zur Beurteilung des Schutzgutes bildet die naturraumtypische Vielfalt und 
Eigenart. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

·  Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 

Unter dem Begriff Landschaftsbild können die Teilaspekte Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit zusammengefasst werden. Der Begriff Landschaftsbild beschreibt keine 
absolute Größe, sondern ein Bild, das sich der Mensch individuell von seiner Land-
schaft macht.  

Bei dem Plangebiet und seiner näheren Umgebung handelt es sich um einen besie-
delten, bebauten Bereich mit überwiegend naturfernen Biotoptypen. Beeinträchtigun-
gen bestehen insbesondere durch Schall- und Geruchsimmissionen durch den Ver-
kehr auf den Straßen und durch die Bahn. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der o.g. Bestandssituation und Beeinträchtigungen wird das 
Schutzgut als beeinträchtigt bewertet. 
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3.2.2 Planungsmaßnahmen und Bewertung 

Der Bebauungsplan überplant eine Fläche von insgesamt rd. 14,74 ha als allgemeine 
Wohngebiete sowie deren Erschließung und Begrünung. 

Die umweltbezogenen Festsetzungen stellen sich wie folgt dar: 

·  Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO  und Gebiete, die gem. § 34 
BauGB hinsichtlich der zulässigen Nutzung zu beurte ilen sind (Einfügungs-
gebot)  (rd. 12,63 ha): 
Innerhalb des Gebietes wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. 
Durch die Festsetzung wird inklusive der zulässigen Überschreitung eine Versie-
gelung von max. 7,58 ha planerisch vorbereitet. 

·  Straßenverkehrsfläche (rd. 1,57 ha): 
Die Straßen sind bereits vorhanden und ausgebaut. 

·  Öffentliche Grünfläche (rd. 0,13 ha): 
Es werden 0,13 ha öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Spielplatz" 
festgesetzt. 

·  Private Grünfläche für Immissionsschutzmaßnahmen (rd. 0,41 ha): 
Es werden rd. 0,41 ha private Grünflächen entlang der "Liststraße" und an der 
Bahn festgesetzt. 

 

3.2.2.1 Arten und Lebensgemeinschaften 

Biotoptypen: 

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgt auf der Grundlage der Festsetzungen des Be-
bauungsplans. 

 

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sehen folgende Biotoptypen vor: 

 

Fläche Festsetzungen Biotoptyp Fläche 

12,63 ha Wohngebiet/ Gebiete gem. 
§ 34 BauGB         GRZ 0,4 

- Versiegelung (X) 
- Ziergärten (PHZ) 

7,58 ha 
5,05 ha 

(0,19 ha) 190 Bäume in Ziergärten - Einzelbäume á 10 m² (0,19 ha) 

0,13 ha Öffentliche Grünfläche - Spielplatz (PSZ) 0,13 ha 

0,41 ha Private Grünfläche - Grünanlage (PSZ) 0,41 ha 

0,67 ha Private Grünfläche - Grünanlage (PZA) 0,67 ha 

1,57 ha Straßenverkehrsfläche  - Versiegelung (X) 1,57 ha 

Gesamt     14,74 ha 
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3.2.2.2 Immissionsschutz 

Der Planbereich befindet sich in der Nachbarschaft zur Bahn und ist bereits bebaut. 

Die der Bahntrasse Berlin-Hannover am nächsten gelegenen Baugrundstücke sind 
durch den rechtskräftigen Bebauungsplan "Vor dem Eysel" planungsrechtlich bereits 
als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Mit der vorliegenden Planung wird eine 
Nachverdichtung ermöglicht. Die Wohnbebauung rückt nicht näher an die Bahn her-
an, als dies bereits jetzt der Fall ist. Neue Konflikte entstehen insofern nicht. 

Hinsichtlich der Emissionen der Bahn ist vom Bestandsschutz auszugehen. 

 

3.2.2.3 Boden 

In Folge der Festsetzung des Bauungsplanes wird durch die zusätzliche Versiegelung 
der überprägte Naturboden bis in den Untergrund entfernt und durch mineralische 
Substrate ersetzt und versiegelt. Die natürlichen Bodenfunktionen (Lebensraum, Fil-
ter- und Puffereigenschaften) gehen verloren. 

 

3.2.2.4 Wasser 

Durch die Festsetzung des Bebauungsplanes werden Flächen für die Grundwasser-
neubildung in Anspruch genommen und dauerhaft versiegelt. Das Gefährdungsrisiko 
für Stoffeinträge in das Grundwasser wird aufgrund der Nutzung und des hohen Ver-
siegelungsgrades als gering eingestuft. 

 

3.2.2.5 Luft/ Klima 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sehen ein Baugebiet mit einem mittleren An-
teil wärmespeichernder Oberflächen vor. Das Verkehrsaufkommen in der Umgebung 
wird sich voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Darüber hinaus werden Eingrü-
nungsmaßnahmen und Grünflächen festgesetzt. 

 

3.2.2.6 Landschaft 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans soll die Nachverdichtung eines bebau-
ten Gebietes ermöglicht werden. Hierfür werden naturferne Biotoptypen in künstliche 
Biotoptypen umgewandelt. Die Anpflanzung von Bäumen in Abhängigkeit vom Ver-
siegelungsgrad wird textlich festgesetzt, die die Durchgrünung gewährleistet. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Planbereich weiterhin auch hinsichtlich 
der überbaubaren Flächen und des Versiegelungsgrades gem. § 34 BauGB bzw. 
aufgrund der rechtskräftigen Bebauungspläne baulich genutzt werden. 

Der Kompensationsbedarf für die planerisch vorbereiteten erheblichen Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Ortsbild besteht insofern 
nur bedingt, da das Gebiet bereits zuvor bebaut wurde. Das zulässige Maß der bauli-
chen Nutzung wird nicht grundsätzlich verändert, sondern aus den rechtskräftigen 
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Bebauungsplänen übernommen. Durch großzügige Baugrenzen wird eine Bebauung 
in zweiter Reihe ermöglicht. 

 

3.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sow ie zur Kompensation 

Um Eingriffe an anderer Stelle zu vermeiden, wurden die Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung so getroffen, dass bei Wahrung einer sinnvollen Bebaubarkeit 
der zukünftigen Grundstücke eine möglichst effiziente Ausnutzung ermöglicht wird. 
Damit wird unter Berücksichtigung der vorgegebenen Ein- und Zweigeschossigkeit 
auch das Ortsbild entsprechend des Bestandes gewahrt. 

Vermeidung/ Minimierung: 

Mit dem Plangebiet wurde ein Standort gewählt, der sich zur Nachverdichtung im 
Hinblick auf eine zweite Bautiefe anbietet. So werden gänzlich neue Eingriffe an an-
derer Stelle vermieden. Weiterhin stellen die Begrünungsmaßnahmen innerhalb des 
Baugebietes als Ergänzung zu den bestehenden Gehölzstrukturen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen insbesondere im Hinblick auf das Ortsbild dar. Aus dem 
gleichen Grund wird auch für weitere Ver- und Entsorgungsleitungen deren unterirdi-
sche Verlegung festgesetzt. 

Kompensation: 

Der Planbereich befindet sich im Innenbereich und ist bereits bebaut. Zum Teil liegen 
rechtskräftige Bebauungspläne vor, die eine Grundflächenzahl von 0,4 festsetzen. 
Durch die Festsetzung großzügiger Baugrenzen wird der zulässige Versiegelungs-
grad im Bereich der zu ändernden Bebauungspläne "Försterkamp Süd" und "Förster-
kamp II" nicht erhöht. Für den bisher unbeplanten Bereich ist dies dem Grunde nach 
ebenfalls nicht der Fall. Jedoch wird es erstmals ermöglicht, in zweiter Reihe zu bau-
en. 

Eine an den Versiegelungsgrad gekoppelte Anpflanzfestsetzung soll hierfür einen an-
gemessenen Ausgleich schaffen. 

 

3.2.4 Planungsalternativen 

Die grundsätzliche Standortentscheidung für eine Nachverdichtung sowie Grünflä-
chen für einen Spielplatz und private Grünflächen sowie die Straßen entspricht den 
örtlichen Verhältnissen. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung hätte alternativ zur Festsetzung der um-
fassenden Baugrenzen in der Festlegung von enger gefassten Baufenstern bestan-
den. 

Das Maß der baulichen Nutzung hätte niedriger gewählt werden können, um einen 
geringeren Ausnutzungsgrad des Baugebietes zu regeln. Um eine möglichst effizien-
te Nachverdichtung zu ermöglichen, ist hierauf jedoch verzichtet worden.  

Im Interesse eines harmonischen Ortsbildes ist nur in einem Teilbereich Zweige-
schossigkeit zugelassen worden, wo diese bereits besteht. Die zulässige Geschos-
sigkeit ist anhand des Bestandes definiert worden. 

Auf die Festsetzung des allgemeinen Wohngebietes für den gesamten Planbereich 
wurde in großen Teilen verzichtet, um auch die Nutzungen weiterhin zu ermöglichen, 
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die, wie zum Beispiel Hühnerhaltung, im allgemeinen Wohngebiet unzulässig wären. 
So wird das ganze vorhandene Spektrum der am Försterkamp typischen Nutzungen 
auch für die Zukunft ermöglicht. 

 

3.3 Zusatzangaben 

 

3.3.1 Verwendete Verfahren/ Hinweise auf Schwierigk eiten bei der Umweltprüfung 

Als Grundlage für diesen Umweltbericht wurde eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. Dabei wurden vorhandene Planungen (RROP für den Groß-
raum Braunschweig, LRP für den Landkreis Gifhorn und Flächennutzungsplan für die 
Samtgemeinde Isenbüttel) sowie eine Eingriffsregelung ausgewertet und eine Be-
standsaufnahme vor Ort durchgeführt. 

Die Bilanzierung der planerisch vorbereiteten Eingriffe in die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes erfolgt auf der Grundlage der Modellbe-
wertung des Niedersächsischen Städtetags 9). 

Im Ergebnis wurden Festsetzungen im Bebauungsplan zur Umsetzung von Aus-
gleichsmaßnahmen getroffen. Besondere Schwierigkeiten haben sich dabei insge-
samt nicht ergeben. 

 

3.3.2 Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

Erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt im Plangebiet werden die zukünftige Ver-
siegelung und die Umsetzung der festgelegten Ausgleichsmaßnahmen (Pflanzung 
von Bäumen) haben. 

Die Gemeinde wird daher nach baulicher Inanspruchnahme die Umsetzung der 
Pflanzmaßnahmen im Baugebiet überprüfen. 

Nach baulicher Umsetzung der Planung wird die Gemeinde weiterhin darauf achten, 
ob es zu nicht erwarteten Immissionskonflikten kommt. Ggf. muss dann geprüft wer-
den, wie diese Konflikte zu beheben sind. 

Insbesondere ist die Gemeinde hierbei auch darauf angewiesen, dass die Behörden 
sie gem. § 4 Abs. 3 BauGB davon unterrichten, sofern nach ihnen vorliegenden Er-
kenntnissen die Durchführung des Bebauungsplans erhebliche, insbesondere unvor-
hergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

 

 

 

 

 

                                            
9) Niedersächsischer Städtetag, 2006: Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

in der Bauleitplanung, 7. neu überarbeitete Auflage, Hannover. 
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3.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans wird ein bereits bebauter Bereich im 
Norden der Ortslage von Isenbüttel überplant, um eine Nachverdichtung (Hinterlie-
gerbebauung) zu ermöglichen und vorhandene Nutzungen planungsrechtlich auch 
künftig zu ermöglichen. 

Südwestlich der Bahntrasse Hannover-Berlin werden ca. 14,74 ha beidseitig der List-
straße beplant. Bisher handelt es sich um einen unbeplanten Innenbereich, für den 
Baumaßnahmen gem. § 34 BauGB zu beurteilen sind. Da der Bereich durch große 
Grundstücke geprägt ist, besteht seitens der Anwohner zunehmend die Nachfrage 
insbesondere für die eigenen Kinder in der zweiten Reihe bauen zu dürfen. Dies soll 
mit der vorliegenden Planung ermöglicht werden. 

Um die Baugrenzen sinnvoll mit denen der angrenzenden, rechtskräftigen Bebau-
ungspläne zu verknüpfen, werden Teile der Bebauungspläne "Försterkamp II", "Förs-
terkamp Süd" und "Vor dem Eysel" einbezogen. 

Durch die Festsetzung großzügiger Baugrenzen wird der zulässige Versiegelungs-
grad im Bereich der zu ändernden Bebauungspläne "Försterkamp Süd" und "Förster-
kamp II" nicht erhöht. Für den bisher unbeplanten Bereich ist dies dem Grunde nach 
ebenfalls nicht der Fall, da an die bestehenden Gebäude entsprechend des Ausnut-
zungsgrades wie in der Nachbarschaft durch die rechtskräftigen Bebauungspläne 
möglich, erweitert werden könnten. Jedoch wird es erstmals ermöglicht, in zweiter 
Reihe zu bauen. Zur Sicherstellung angemessener Ausgleichsmaßnahmen für die 
zusätzlichen Versiegelungen, wurde eine Festsetzung gewählt die sicherstellt, dass je 
angefangene 200 m² neu versiegelter Fläche ein heimischer, standortgerechter 
Laubbaum auf dem Grundstück zu pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang gleichar-
tig zu ersetzen ist. Dies wird insbesondere im Hinblick auf das Ortsbild als angemes-
sen erachtet 

Aufgrund der Lage der Planung am Ortsrand und am Übergang zur freien Landschaft 
wird ein besonderes Augenmerk auf eine angemessene Erhaltung der Eingrünung 
und Gestaltung gelegt. Da im Baugebiet alle Leitungen unterirdisch verlegt wurden, 
wird dies auch für deren ggf. erforderliche Erweiterungen festgesetzt. 

 

 

4.0 Hinweise aus der Sicht der Fachplanungen 

- Ver- und Entsorgung 

Der Aller-Ohre-Verband  schreibt in seiner Stellungnahme für den Unterhaltungs-
verband Oberaller  vom 28.0.2.2012: 

Aus Sicht des Unterhaltungsverbandes Oberaller erlaube ich mir den Hinweis, dass 
die Abflüsse den natürlichen Abfluss nicht übersteigen dürfen – dies aus Sicht des 
Hochwasserschutzes, das die Hehlenriede hochwassergefährdet ist. Zusätzlich aus 
dem Baugebiet aufgrund von versiegelten Flächen ablaufende Wässer, die nicht ver-
sickert oder anderweitig zurückgehalten werden, sind auf das natürliche Maß des Ab-
flusses zu drosseln. Dieses ist gegenüber dem Unterhaltungsverband Oberaller zu 
bestätigen. Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. 
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Die Deutsche Telekom Technik GmbH  schreibt in ihrer Stellungnahme vom 
15.03.2012: 

Zur Versorgung neu zu errichtender Gebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 
und außerhalb des Plangebiets erforderlich.  

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungspl-
angebiet der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH unter der im Briefkopf ge-
nannten Adresse [Ringstraße 13, 29525 Uelzen – Anm.] so früh wie möglich, mindes-
tens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

- Verkehr 

Die Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH  schreibt in ihrer Stellungnahme 
vom 27.02.2012: 

Der ausgewiesene Bebauungsplan grenzt an unsere Eisenbahnstrecke Braun-
schweig Gifhorn, daher ist bei der Schaffung neuer Nutzung- und Baurechte nach 
dem Prioritätsgrundsatz auf bestehende Rechte Rücksicht zu nehmen.  

Die Immissionen aus dem Bahnbetrieb haben insofern Bestandsschutz. Evtl. erfor-
derliche Schall- und Schutzmaßnahmen sind dem Planungsträger der neu hinzuge-
kommen Nutzung und nicht der DB AG aufzuerlegen. 

Für Neupflanzungen ist die Richtlinie "Landschaftspflege (Grün an der Bahn)" 
Nr.: 883 ff zu berücksichtigen. Diese sind bei der DB Kommunikationstechnik GmbH, 
Medien- und Kommunikationsdienste, Logistikcenter, Kriegsstraße 136 in 76133 
Karlsruhe, Tel.: 0721/938-5966 oder Fax: 0721/938-5509 oder E-Mail: dzd-
bestellservice@bahn.de zu beziehen. 

- Kampfmittelbeseitigung 

Mit ihrem Schreiben vom 16.04.2012 teilt die LGLN als Kampfmittelbeseitigungs-
dienst Folgendes mit: 

Die alliierten Luftbilder wurden auf Ihren Antrag hin ausgewertet. 

Die Aufnahmen zeigen keine Bombardierung innerhalb des Planungs- bzw. Grund-
stücksbereiches (siehe Vermerk in beigefügter Kartenunterlage). 

Gegen die vorgesehene Nutzung bestehen in Bezug auf Abwurfkampfmittel (Bom-
ben) keine Bedenken. 

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) ge-
funden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststel-
le, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN – Regional-
direktion Hannover. 
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5.0 Ablauf des Planaufstellungsverfahrens 

 

5.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit dem 
Vorentwurf vom 27.02.2012 bis 09.03.2012 durch Offenlage in der Gemeinde Isen-
büttel durchgeführt.  

 

5.2 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger ö ffentlicher Belange 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB so-
wie die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB wurden mit Schreiben vom 
23.02.2012 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 23.03.2012 aufgefordert.  

 

5.3 Öffentliche Auslegung 

Zum Planverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die öffentliche Auslegung vom 
04.07.2012 bis zum 06.08.2012 in der Gemeinde Isenbüttel stattgefunden. Die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Nach-
bargemeinden wurden mit Schreiben vom 03.07.2012 benachrichtigt und zur Abgabe 
einer Stellungnahme innerhalb der Auslegungsfrist gebeten. 

 

 

6.0 Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 Bau GB 

 

6.1 Planungsziel 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans wird ein bereits bebauter Bereich im 
Norden der Ortslage von Isenbüttel überplant, um eine Nachverdichtung (Hinterlie-
gerbebauung) zu ermöglichen. 

Südwestlich der Bahntrasse Hannover-Berlin werden ca. 14,74 ha beidseitig der List-
straße beplant. Bisher handelt es sich um einen unbeplanten Innenbereich, für den 
Baumaßnahmen gem. § 34 BauGB zu beurteilen sind. Da der Bereich durch große 
Grundstücke geprägt ist, besteht seitens der Anwohner zunehmend die Nachfrage 
insbesondere für die eigenen Kinder in der zweiten Reihe bauen zu dürfen. Dies soll 
mit der vorliegenden Planung ermöglicht werden. 

Um die Baugrenzen sinnvoll mit denen der angrenzenden, rechtskräftigen Bebau-
ungspläne zu verknüpfen, werden Teile der Bebauungspläne "Försterkamp II", "Förs-
terkamp Süd" und "Vor dem Eysel" einbezogen. 

Zur Sicherstellung angemessener Ausgleichsmaßnahmen für die zusätzlichen Ver-
siegelungen, wurde eine Festsetzung gewählt die sicherstellt, dass je angefangene 
200 m² neu versiegelter Fläche ein heimischer, standortgerechter Laubbaum auf dem 
Grundstück zu pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen ist. 
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Aufgrund der Lage der Planung am Ortsrand und am Übergang zur freien Landschaft 
wird ein besonderes Augenmerk auf eine angemessene Erhaltung der Eingrünung 
und Gestaltung gelegt.  

 

6.2 Berücksichtigung der Umweltbelange und der Bete iligungsverfahren/ Abwä-
gung 

Für die Ermittlung der von der Planung betroffenen umweltrelevanten Belange hat die 
Gemeinde eine Umweltprüfung nach Baugesetzbuch durchgeführt, die ihren Nieder-
schlag im in die Begründung zum Bebauungsplan integrierten Umweltbericht (Pkt. 3.0 
der Begründung) gefunden hat. 

Innerhalb der Umweltprüfung wurden Planungen wie das Regionale Raumordnungs-
programm des Zweckverbandes Großraum Braunschweig, der Landschaftsrahmen-
plan des Landkreises Gifhorn sowie der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 
Bezug auf den Planungsraum ausgewertet und es fand eine örtliche Bestandsauf-
nahme statt. Diese Grundlagen wurden der Planungsabsicht gegenübergestellt. 

Gegenstand der Prüfung waren die Schutzgüter Naturschutz und Landschaftsbild, 
Mensch, Kultur- und Sachgüter sowie der Bodenschutz. Der Planbereich befindet 
sich im Innenbereich und ist bereits bebaut. Zum Teil liegen rechtskräftige Bebau-
ungspläne vor, die eine Grundflächenzahl von 0,4 festsetzen. Durch die Festsetzung 
großzügiger Baugrenzen wird der zulässige Versiegelungsgrad im Bereich der zu än-
dernden Bebauungspläne "Försterkamp Süd" und "Försterkamp II" nicht erhöht. Für 
den bisher unbeplanten Bereich ist dies dem Grunde nach ebenfalls nicht der Fall, da 
an die bestehenden Gebäude entsprechend des Ausnutzungsgrades wie in der 
Nachbarschaft durch die rechtskräftigen Bebauungspläne möglich, erweitert werden 
könnten. Jedoch wird es erstmals ermöglicht, in zweiter Reihe zu bauen. 

Der genaue zeitliche Ablauf der Beteiligungsverfahren ist dem Pkt. 5.0 der Begrün-
dung zu entnehmen. 

 

 

7.0 Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die 
Grundlage bildet 

 

7.1 Die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechts 

für Grundstücke, die als öffentliche Verkehrs-, Wege- und Grünflächen festgesetzt 
sind, ist nicht vorgesehen. Im Übrigen wird das allgemeine Vorkaufsrecht durch das 
Baugesetzbuch geregelt, da die Straßen bereits vorhanden und ausgebaut sind (§ 24 
BauGB). 
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7.2 Sicherung des Besonderen Vorkaufsrechts 

Die Sicherung des Besonderen Vorkaufsrechts durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht 
beabsichtigt. 

 

7.3 Herstellen öffentlicher Straßen und Wege 

Der Ausbau der im Plangebiet ausgewiesenen öffentlichen Straßen und Wege ist be-
reits erfolgt. 

 

7.4 Besondere Maßnahmen zur Ordnung des Grund und B odens 

·  Umlegung 10) 

·  Grenzregelung 10) 

·  Enteignung 10) 

 

 

8.0 Der Gemeinde voraussichtlich entstehende Kosten  

Kosten entstehen der Gemeinde durch die erstmalige Herstellung der Erschlie-
ßungsmaßnahmen einschl. Einrichtung von Beleuchtung und Entwässerung sowie 
durch die öffentlichen Grünflächen. Diese sind bereits hergestellt. Auf eine Kostenbe-
rechnung im Einzelnen wird daher verzichtet. 

 

 

9.0 Verfahrensvermerk 

Der Begründung zum Bebauungsplan hat mit den zugehörigen Beiplänen gem. § 3 
Abs. 2 BauGB vom 04.07.2012 bis einschließlich 06.08.2012 öffentlich ausgelegen. 

Sie wurde unter Behandlung/ Berücksichtigung der zu den Bauleitplanverfahren ein-
gegangenen Stellungnahmen in der Sitzung am 15.10.2012 durch den Rat der Ge-
meinde Isenbüttel beschlossen. 

 

Isenbüttel, den 29.11.2012 

 

 

gez. Peter Zimmermann Siegel 

(Bürgermeister) 

                                            
10) Diese Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine vertragliche Regelung nicht zu erreichen ist. 


